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	Für S, A, V, R, und L

					»Weil diese Maßstäbe so zahlreich und allgegenwärtig sind, leben die einzelnen Darsteller mehr als wir glauben in einer moralischen Welt.«

					 Erving Goffman

				

					Einleitung: »Ein Traum – und nicht einmal ein schöner«

				Totgesagte leben bekanntlich länger. Leider gilt das auch für den Krieg. Nach 1945 schien der »klassische« Krieg zwischen Staaten rückläufig. Andere Kriegstypen wie Bürgerkriege fanden in der Regel im sogenannten Globalen Süden statt.1 In Europa aber galt der Krieg nur noch als Relikt einer dunklen Vergangenheit, der Friede hingegen als strahlende Gegenwart und Zukunft. 
Dann kam der 24. Februar 2022 – und mit ihm der Krieg zurück nach Europa. Ganz richtig ist diese weitverbreitete Diagnose zwar nicht: Denn auch aus Europa war militärische Gewaltanwendung niemals völlig verschwunden. Man denke nur an die jugoslawischen Zerfallskriege oder den Krieg im Donbass seit 2014. Zudem war die Annahme vom zwischenstaatlichen Krieg als »historischem Auslaufmodell« (Herfried Münkler2) wissenschaftlich stark umstritten.3 Kurz nach ihrer Formulierung folgte der Zweite Irak-Krieg.
Und dennoch: Der 24. Februar 2022 wurde in Europa zu Recht als historische Zäsur erlebt. Wladimir Putin führt einen groß angelegten Eroberungskrieg mit dem Ziel, die Ukraine als souveränen Staat zu vernichten. Der Krieg hat Hunderttausende das Leben gekostet, darunter Zehntausende Zivilpersonen. Er verschärft globale Energie‑, Hunger- und Umweltkrisen und stellt die normative Weltordnung, für die die Charta der Vereinten Nationen steht, in Frage. Die nuklearen Drohungen Russlands haben zudem eine Dystopie des Kalten Krieges wiederbelebt: die Furcht vor dem atomaren Armageddon.
Klar ist: Die Gewissheit einer dauerhaften Pazifizierung Europas ist zutiefst erschüttert. Große Teile der europäischen Öffentlichkeit wurden vom 24. Februar 2022 völlig überrascht. In der Bundesrepublik, die nicht zuletzt aus ökonomischen Gründen lange eine Verbesserung der Beziehungen zu Russland nach dem Motto »Wandel durch Handel« anstrebte, hat diese »neue Realität« schlagartig ein Überdenken ihrer außen- und sicherheitspolitischen Prioritäten ausgelöst. Dieser Kurswechsel wurde mit Olaf Scholz’ »Zeitenwende«-Rede vom 27. Februar 2022 vorbereitet und durch milliardenschwere Militärinvestitionen gefestigt. Im November 2025 schließlich wurde der »neue Wehrdienst« beschlossen, auf freiwilliger Basis – zunächst.
Russland wird wieder als Bedrohung wahrgenommen: für die Ukraine und für ganz Europa. Der Amtsantritt Donald Trumps im Januar 2025 und die Abkehr der USA von ihren Verbündeten hat diese Bedrohungswahrnehmungen noch zusätzlich verstärkt. Europa und die Ukraine »stünden am Abgrund«, heißt es.4 Die Abschreckung müsse daher »glaubhaft« gemacht werden, so Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius Anfang 2025: »Wir müssen bis 2029 kriegstüchtig sein.« Deutschland rüstet auf. »Whatever it takes«, so Friedrich Merz.
Der Krieg in der Ukraine verschiebt gesellschaftliche Debatten – und damit das Selbstverständnis Deutschlands als »Nachkriegsland«. Vielmehr ist von einer »Vorkriegssituation« (Karl Schlögel)5 bzw. vom vielleicht »letzten Sommer in Frieden« (Sönke Neitzel) die Rede.6 Insgesamt gewinnen im aktuellen Kriegsdiskurs vor allem jene Stimmen an Resonanz, die das Primat der Machtpolitik betonen.
So befand Herfried Münkler kurz nach dem 24. Februar 2022, dass nun auch »dem Letzten« klargeworden sein sollte, dass anstelle »von Vertrauen und vertrauensfördernden Maßnahmen generalisiertes Misstrauen angezeigt ist«.7 Demgegenüber würden in der deutschen Politikwissenschaft aber, so Münkler, Fragen nach Macht- und Realpolitik nicht genügend in den Blick genommen. Ganz ähnlich attestierte der Kieler Sicherheitsforscher Joachim Krause der deutschen Politik und Politikwissenschaft »strategische Blindheit«.8 Mehr noch: Krause warf der Friedensforschung vor, sie habe »den ideologischen Überbau für eine von Illusionen und Selbsttäuschungen geprägte Russlandpolitik geliefert«. Anstatt die russische Hochrüstung anzusprechen, sei darüber geforscht worden, was der Westen falsch gemacht habe.
Folgt man solchen Einwürfen, bedarf es einer Neuausrichtung der bundesrepublikanischen Außenpolitik ebenso wie der ihr zugrunde liegenden wissenschaftlichen Analyse. Entsprechend fordert Carlo Masala »einen realistischen Blick auf die internationalen Beziehungen, der sich von Illusionen befreit, die geostrategischen Gegebenheiten berücksichtigt und wieder lernt, die Sprache der Macht nicht nur zu lesen, sondern sie auch zu sprechen«.9 Deutschland müsse gesellschaftlich, wirtschaftlich, politisch und militärisch resilienter werden, ansonsten werde es sich »in der neuen Weltunordnung« nicht behaupten.
Die vielleicht größte dieser »Illusionen« ist aus Sicht sogenannter realistischer Denker10 seit jeher die liberale Idee, dem »ewigen Frieden« (Immanuel Kant) durch internationale Institutionen und Völkerrecht näherkommen zu können. Demgegenüber gehen Realisten vom Sicherheitsbedürfnis souveräner Staaten aus, die in einem anarchischen internationalen System nach Macht streben. Frieden ist Realisten zufolge nur durch ein Gleichgewicht der Mächte (die sogenannte »balance of power«) oder aber durch eine Hegemonie möglich. Das Völkerrecht hingegen erscheint vielen von ihnen als zahnloser Tiger – schlimmstenfalls sogar als eine gefährliche Utopie, die von realpolitischen Interessen ablenkt. Der Frieden durch Recht: für Realisten bloß ein Traum – und für manche von ihnen »nicht einmal ein schöner«11.
Wolle Deutschland souveräner agieren, müsse es sich, so Carlo Masala, von »der Fessel des selbstverordneten völkerrechtlichen Dogmas« lösen.12 Diese Forderung mag angesichts einer wahrgenommenen »Krise der regelbasierten Ordnung« durchaus geboten erscheinen: Denn wer in einer Welt, in der das Recht des Stärkeren gilt, an der Stärke des Rechts festhält, läuft Gefahr, so Masala, in »Schönheit und moralischer Integrität in einer Welt des Dschungels zu sterben«.13 Militärische Konfrontation werde denn auch zunehmend wieder als legitimes Mittel der Politik angesehen – so der österreichische Militärberater Franz Stefan Gady in Anlehnung an Carl von Clausewitz.14
Doch stimmt das wirklich? Hat die vermeintliche »Rückkehr des Krieges« tatsächlich dazu geführt, dass Kriege heute als legitimes politisches Mittel akzeptiert werden – so, wie es angeblich schon einmal der Fall war, und zwar vor dem völkerrechtlichen Verbot des Krieges im frühen 20. Jahrhundert? Bewegen wir uns also zurück in eine längst überwunden geglaubte Vergangenheit der Gewalt, in eine Ära der internationalen Anarchie? Und: Wäre es dann nicht an der Zeit, das Völkerrecht aufzugeben?

					
					
						Abgesang auf das Völkerrecht?

					
					Keineswegs! So würde meine pointierte Antwort auf diese Fragen lauten. Eine komplexere Antwort soll im vorliegenden Buch entfaltet werden.

					Um dabei gleich einem Missverständnis vorzubeugen: Es wird hier keineswegs bestritten, dass die »regelbasierte internationale Ordnung« derzeit massiv unter Druck steht. Das ist zweifellos der Fall. Aber was folgt daraus?

					Russland verstößt mit seinem Angriffskrieg in der Ukraine gegen die völkerrechtliche Kernnorm, das Allgemeine Gewaltverbot nach Artikel 2 (4) der UN-Charta, das die Androhung und Ausübung von Gewalt in den internationalen Beziehungen verbietet. Zudem verletzt Russland wesentliche Grundsätze des Humanitären Völkerrechts, die vor allem in den Genfer Konventionen von 1949 festgehalten sind. Letztere regeln die erlaubte Kriegsführung und sollen Zivilisten, verletzte Kombattanten und Kriegsgefangene schützen. Die russischen Kriegsverbrechen, etwa die Massaker in Butscha und Irpin, sind über Satellitenbilder gut dokumentiert.15 Diese Rechtsverletzungen wiegen schwer.

					Auch in anderen gewaltsamen Konflikten der jüngeren Gegenwart, etwa im Nahen Osten (Israel und Gaza), im Sudan oder in Myanmar ist es zu massiver Gewalt gegen Zivilpersonen gekommen. Die Liste ließe sich leider fortsetzen. Die zivilen Opferzahlen gehen in die Millionen. Gerade »asymmetrische Kriege« zwischen nichtstaatlichen und staatlichen Akteuren führen zu einer Entgrenzung der Gewalt, weil in Terrorakten gezielt Zivilisten ins Visier genommen werden und im »Kampf gegen den Terror« wiederum unzureichend zwischen Kombattanten und Zivilisten unterschieden wird.

					Dieses Muster der Entgrenzung von Gewalt zeigt sich besonders deutlich im Krieg in Gaza, dessen Auslöser bekanntlich das Hamas-Massaker im Süden Israels vom 7. Oktober 2023 war. Beim Terroranschlag der Hamas wurden rund 1200 Menschen – davon gut zwei Drittel Zivilpersonen – getötet und 251 Geiseln in den Gaza-Streifen verschleppt.16 

					Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und einer Bodenoffensive im Gaza-Streifen. Die Zahl der Toten in Gaza wird (Stand Mai 2026) auf mindestens 70 000 geschätzt,17 wissenschaftliche Studien kommen auf über 100 000 Tote.18 70 Prozent der Opfer sind nach UN-Angaben Frauen und Kinder, bis zu 80 Prozent der Getöteten nach Schätzungen Zivilisten. Völkerrechtlich wird Israels Vorgehen weithin als unverhältnismäßig bewertet. Einigen Völkerrechtlern zufolge haben sich mit der zunehmenden Brutalisierung der israelischen Kriegsführung die Indizien für das Vorliegen eines Genozids in Gaza verdichtet.

					Der Nahost-Konflikt ist in präzedenzloser Härte eskaliert.19 Neben dem 7. Oktober 2023 und dem Gaza-Krieg umfasst dies auch den Konflikt zwischen den USA und Israel einerseits und Iran andererseits. Israel und die USA suchten ihre Angriffe auf Iran 2025 und 2026 als »Präventivschläge« zu rechtfertigen.20 Völkerrechtlich betrachtet sind all diese Gewaltanwendungen hochproblematisch.

					Zudem war die Wiederwahl Donald Trumps eine denkbar schlechte Nachricht für das Völkerrecht. Schon kurz nach seiner Wiederwahl machte Trump Schlagzeilen mit Drohgebärden gegenüber Grönland (und Dänemark), Panama, Mexiko, Venezuela, Kanada und Gaza. So wollte Trump auf einer Pressekonferenz im Januar 2025 nicht ausschließen, die Kontrolle über Grönland oder den Panama-Kanal durch militärische Gewalt zu erlangen. Ob und wann Trump blufft, weiß niemand (womöglich nicht einmal er selbst).

					Allerdings wurde in der Nacht vom 2. auf den 3. Januar 2026 deutlich, dass Trump nicht nur blufft: In einem über vier Monate hinweg geplanten, völkerrechtswidrigen Angriff der USA auf Venezuela wurde Präsident Nicolás Maduro gefangen genommen und in die USA entführt. Die USA streben einen Wechsel oder jedenfalls die Kontrolle des Regimes in Caracas an, wollen den Einfluss Chinas und Russlands in »ihrer« Einflusssphäre begrenzen – und nicht zuletzt einen privilegierten Zugang zum venezolanischen Erdöl erzwingen.

					Trumps »Make America Great Again« (MAGA) lässt sich entsprechend wortwörtlich als neo-imperiales Programm begreifen, das mit Interventionen in der »westlichen Hemisphäre« einhergehen wird, womöglich zukünftig sogar mit der territorialen Expansion der USA. So ist es doch offenbar nicht die Weltrechtsordnung, die für Trump, Putin und Xi derzeit auf der Tagesordnung steht – sondern ihr jeweiliger neo-imperialer Groß(t)raum. Nach Jahrzehnten der hoffnungsvollen Diskussion über globales Regieren (»global governance«) ist die »Geopolitik« zurück.21

					Ist es also doch Zeit für einen Abgesang auf das Völkerrecht? Das mag naheliegend erscheinen – liegt tatsächlich aber ziemlich fern. Nicht nur erweisen sich die meisten Vorwürfe gegen das Völkerrecht als wenig originell: Sie wurden so oder so ähnlich schon vor mehr als hundert Jahren vorgetragen. Noch wichtiger: Die neuen (eigentlich alten) Vorwürfe der Realisten sind nicht überzeugend. Sie kranken am Missverständnis über Wesen und Wirken des Völkerrechts, oder etwas zugespitzt: Realisten haben einen unrealistischen Blick auf das Völkerrecht.

					Sie konstruieren einen Strohmann: ein als ohnmächtig entlarvtes Völkerrecht, das ihnen für die eigene, relativ unterkomplexe Theoriebildung dient. So beschränkt sich die Kritik am Völkerrecht zumeist auf seine angeblich mangelhafte Durchsetzbarkeit. Aber ein Rechtsbruch lässt das Recht auf internationaler ebenso wenig wie auf nationaler Ebene obsolet werden. Wer würde nach einem unaufgeklärten Diebstahl das entsprechende Verbot im deutschen Strafgesetzbuch (Paragraph 242 StGB) in Frage stellen? Entscheidend für die Geltung des Rechts ist nicht: Wird das Recht jederzeit eingehalten? Entscheidend ist: Wird ein Rechtsbruch klar als solcher benannt und verurteilt?

				
					
					
						Recht gegen Realpolitik: Zur Verteidigung einer liberalen Idee – Das zentrale Argument des Buches

					
					Die normative Kraft des Völkerrechts im Feld von Krieg und Frieden besteht seit jeher darin, zwischen legitimer und illegitimer Gewalt zu unterscheiden. Ich widerspreche damit jenen Debattenbeiträgen, die behaupten, dass Krieg heute wieder als politisch legitim gilt – so wie es angeblich früher der Fall war. Beides ist empirisch unhaltbar. Wie ich anhand historischer Kriegsdiskurse zeigen werde, war vielmehr stets der Frieden die angestrebte internationale Norm. Krieg hingegen galt als Ausnahme von dieser Norm – und musste entsprechend begründet werden. Ich argumentiere daher, dass durch die Geschichte hindurch Krieg stets rechtfertigungsbedürftig war – und Kriegsführenden dies klar vor Augen stand.22

					Das ist auch heute der Fall, etwa mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Auch Putin versucht fortlaufend, seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg zu begründen, und zwar als individuelle oder kollektive Selbstverteidigung. Zudem unterstellt er der Ukraine faktenwidrig, sie habe einen Genozid in Luhansk und Donezk begangen. Sicherlich verfolgt Putin dabei machtpolitische Interessen. Seine Kriegsrechtfertigungen sind faktenwidrige Propaganda. Zweifellos!

					Aber schon der bloße Versuch eines politischen Akteurs, seine Gewalt zu begründen, verweist darauf, dass er nicht umhinkommt, die diskursive Autorität völkerrechtlicher Normen anzurufen.23 Hier liegt die grundlegende Paradoxie des Rechts im Feld der Gewaltbegründung: Es limitiert Gewalt, wird aber auch zu seiner Legitimation verwendet.24 Diese Gleichzeitigkeit von Limitation und Legitimation der Gewalt durch das Recht steht im Zentrum des vorliegenden Buches. Interessant für die Legitimität einer Gewaltbegründung ist der Blick auf politische Reaktionen: Die Mehrheit der Staatengemeinschaft verurteilt Putins Gewalt.

					Diese skizzenhaften Ausführungen unterstreichen bereits: Es macht einen handfesten rechtlichen und politischen Unterschied, ob Gewaltbegründungen überzeugen. Das Völkerrecht ist dabei der zentrale Maßstab. Das Recht wird also nicht ignoriert. Im Gegenteil: Es ist politisch umkämpft. Gerade der Streit darüber verweist auf seine Bedeutung im Umgang mit Konflikten.

					Der Anspruch dieses Buches ist es, Recht und Rechtfertigung von Krieg näher zu konturieren – und dabei ein Verständnis davon zu entwickeln, was vom Völkerrecht eigentlich zu erwarten ist. Völkerrecht lässt sich nicht jenseits von Machtinteressen verstehen. Aber: Das Recht verfügt über seine eigene Logik und Autorität. In diesem Buch geht es also nicht um Macht oder Recht, sondern um ihre wechselseitige Wirkung und Interaktion.25 Für ein so verstandenes, realitätsnahes Verständnis des Völkerrechts im Konflikt ist eine historische Auseinandersetzung unerlässlich. Gewaltbegründungen sind für die historische Formierung des Völkerrechts spätestens seit Hugo Grotius’ vor 400 Jahren veröffentlichten Drei Büchern über das Recht des Krieges und Friedens (1625) zentral.26 Man könnte auch sagen: Die Frage von Gewalt und ihrer Rechtfertigung steht nicht am Ende der Geschichte des Völkerrechts – sondern an ihrem Anfang.

				
					
					
						Jenseits von Schwarz und Weiß

					
					Zugleich ist diese Untersuchung als Intervention in die hochgradig polarisierten Diskussionen um Krieg und Frieden angelegt. Das legt eine Zurückweisung unproduktiver Schwarz-Weiß-Dichotomien nahe. Den Krieg zu verstehen, schließt nicht aus, gleichzeitig nach Frieden zu streben – im Gegenteil. Der Ukraine in ihrer völkerrechtlich verbrieften Selbstverteidigung politisch, ökonomisch und militärisch beizustehen, schließt nicht aus, gleichzeitig über nachhaltige Friedensstrategien nachzudenken. Die affektive Polarisierung zwischen sogenannten »Kriegstreibern« und »Friedensträumern« hat den Diskurs um den Ukraine-Krieg lange auf Waffenlieferungen eingeengt – sehr zur Freude populistischer Parteien wie AfD und BSW, die den Friedensbegriff in diesen Debatten kapern konnten.27 Ein kontroverser Streit um Krieg und Frieden, in dem Andersdenkende nicht diffamiert werden, hätte das verhindern können. Ein ähnliches Schicksal wie dem Friedensbegriff könnte dem Völkerrecht blühen: Es gilt daher, das Völkerrecht entschieden gegen eine neue Wende zur Realpolitik zu verteidigen. Das bedeutet auch, Doppelstandards zu vermeiden. Soll das Recht seine normative Autorität entfalten können, muss es für alle gleichermaßen gelten. Dieser Anspruch muss sich in der deutschen Völkerrechtspolitik widerspiegeln.

					Vor allem der Gaza-Krieg spielt hier eine entscheidende Rolle:28 Ein häufig gehörter Vorwurf gegenüber der deutschen Bundesregierung lautet, sie skandalisiere russische Völkerrechtsverletzungen in der Ukraine, ignoriere oder relativiere aber israelische Völkerrechtsverletzungen in Gaza. Entscheidend ist dabei das (vermeintliche) Dilemma der Bundespolitik: Völkerrecht oder »Staatsräson« – Letztere bleibt vage, impliziert aber stets ein Bekenntnis zur Sicherheit Israels.

					Dieses Dilemma zeigt sich in Formulierungen von Friedrich Merz: Nicht nur nannte er den klar völkerrechtswidrigen Angriff der USA auf Venezuela im Januar 2026 rechtlich »komplex«;29 er sagte zudem im Februar 2025, Netanjahu könne trotz des Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs Deutschland besuchen, sowie im Juni 2025, Israel habe mit seinen Militärschlägen gegen iranische Nukleareinrichtungen die »Drecksarbeit für uns alle« gemacht.30 Auch mit Blick auf die Tötung Ayatollah Ali Chameneis’ bei einem völkerrechtswidrigen Luftangriff der USA und Israels Ende Februar 2026 fehlte es an Kritik: Man wolle die Verbündeten nicht belehren, so Merz. Schließlich teile man »bei allen Zweifeln« viele ihrer Ziele. Völkerrechtliche Einordnungen bewirkten ohnehin »relativ wenig«.31 Das klang nach Resignation.

					Demgegenüber hatte Merz im August 2025 entschieden, Rüstungslieferungen angesichts des israelischen Vorgehens in Gaza zu stoppen, und hierfür humanitäre Gründe genannt.32 Der Lieferstopp war insbesondere von der SPD gefordert worden, bei CDU und CSU polarisierte er. Manchen Parteikollegen von Merz lud er zur Selbstinszenierung als »letzten Wahrer der deutschen Staatsräson«33 ein. Gleichzeitig kritisieren aber auch Stimmen aus der israelischen Zivilbevölkerung eine deutsche »Staatsräson«, die entschiedene Kritik am Gaza-Krieg ausschließt, oder interpretieren sie als historische Verpflichtung Deutschlands für einen nachhaltigen Frieden im Nahen Osten.34 Auch hier geht mit einer stringenten Völkerrechtspolitik also eine Friedensperspektive einher. Waffen allein schaffen keinen Frieden.

					Eines sollte aus dem bisher Gesagten deutlich werden: Es geht in den Debatten um Krieg und Recht um weit mehr als Wortklauberei. Vielmehr stehen wir womöglich an einer Weggabelung, an der über die Zukunft des Völkerrechts entschieden wird.35 Die Bundesrepublik hat in den vergangenen 75 Jahren, insbesondere aufgrund der deutschen Schuld am Zweiten Weltkrieg und am Holocaust, eine traditionelle Völkerrechtsfreundlichkeit entwickelt, die im Grundgesetz als Verfassungsprinzip festgeschrieben ist (Art. 25 GG).36 Eine Abwendung von internationalen Institutionen, Werten und Normen zugunsten neuer Machtpolitik wäre rechtlich und politisch fatal. Europa braucht eine geeinte Außen- und Verteidigungspolitik – aber mehr als nur Waffen, um seine Werte zu verteidigen. Das Recht gegen Realpolitik aufrechtzuerhalten, hat hierbei oberste Priorität. Dass sich das lohnt, belegt ein Blick in die lange Vergangenheit der Kriegsrechtfertigungen.

				
					
					
						Genealogien der Kriegsrechtfertigung: Der Aufbau des Buches

					
					Dieses Argument gilt es auf den folgenden Seiten systematisch zu entfalten. In Kapitel 1 geht es zunächst um eine theoretische Annäherung. Politische Akteure rechtfertigen ihre Gewalt. Aber warum tun sie das? Und warum ist es für die Geltung des Völkerrechts keine schlechte Nachricht, dass viele, wenn nicht die meisten Kriegsrechtfertigungen auf Lügen und Heuchelei basieren?

					In Kapitel 2 folgt eine historische Illustration dieser theoretischen Einsichten anhand einer Genealogie der Kriegsrechtfertigung von der Antike bis zur Frühen Neuzeit. Dabei geht es um Wandel und Kontinuität – und um die Frage, ob sich souveräne Herrscher im Zuge einer angeblichen Transformation des Rechtfertigungsvokabulars auf ein »freies Recht zum Krieg« berufen konnten: War Krieg immer legal, wie Realisten gerne behaupten?

					Kapitel 3 knüpft an diese Genealogie an und setzt sie mit Blick auf das »lange 19. Jahrhundert« (1789–1918) fort. Bei Letzterem handelte es sich um keine Ära der Anarchie. Vielmehr begann sich die moderne internationale Ordnung herauszubilden. In diesem Kapitel geht es auch um die Entstehungsgeschichte des Mythos vom »freien Kriegsführungsrecht«. Wo und wann wurde dieser entwickelt – und wie konnte er so wirkmächtig werden?

					Kapitel 4 fragt danach, wie sich Kriegsrechtfertigungen seit der Gründung der Vereinten Nationen 1945 verändert haben. Zentral waren das Wegfallen formaler Kriegserklärungen sowie das Primat der Selbstverteidigung in Gewaltdiskursen. Aber veränderten sich damit wirklich grundlegende Rechtfertigungspraktiken? Nach einer Analyse von Gewaltdiskursen im Kalten Krieg werden die Diskussionen der 1990er Jahre skizziert. Anfangs waren sie von der Hoffnung auf das »Ende der Geschichte« geprägt, gipfelten jedoch schließlich in der Enttäuschung dieser Erwartungen.

					Kapitel 5 und 6 behandeln die jüngeren und gegenwärtigen Auseinandersetzungen und Konflikte. In Kapitel 5 geht es um George W. Bushs Reaktion auf »9/11«, die Terroranschläge am 11. September 2001 in New York, Washington und Pittsburgh. Sie markierten eine Zäsur im jüngeren Kriegsdiskurs: Mit dem »war on terror« öffnete Bush die Büchse der Pandora. Die daraus resultierenden Rechtfertigungsnarrative für Gewalt sind bis heute einflussreich, wie mit Blick auf den Nahost-Konflikt gezeigt wird: Das Kapitel untersucht die jüngeren Gewaltdiskurse im Kontext des Hamas-Massakers vom 7. Oktober 2023, des nachfolgenden Gaza-Krieges sowie der US-israelischen Luftschläge gegen Iran im Sommer 2025 und im Frühjahr 2026.

					Angesichts der offensichtlichen Renaissance der »Geopolitik« stellt sich heute die Frage, ob das Ende der regelbasierten internationalen Ordnung gekommen ist. Dieser Frage geht Kapitel 6 nach. Anhand jüngerer Debatten um Krieg und Recht(fertigung) Russlands, der USA und Chinas zeige ich: Das völkerrechtliche Gewaltverbot steht unter Druck. Ein »freies Recht zum Krieg« existiert heute aber ebenso wenig wie in der Frühen Neuzeit oder im 19. Jahrhundert.

					Das Fazit schließlich fasst die Argumente des Buches zusammen: Welche Lehren lassen sich aus der langen Geschichte der Kriegsrechtfertigungen für die kriegerische Gegenwart ziehen? Es verbindet die erfolgte Analyse mit einem Plädoyer, die klassisch völkerrechtsfreundliche Position der Bundesrepublik gegen alle Widrigkeiten der »neuen Machtpolitik« zu verteidigen.

				
					1 Der unrealistische Blick der Realisten

				
					»Wenn sich ein Mensch Realist zu nennen beginnt, kann man sicher sein, dass er etwas vorhat, dessen er sich insgeheim schämt.«

					 Sydney J. Harris

				
Bei Tagesanbruch erreichen die schwer bewaffneten Soldaten mit ihren Schiffen die Insel. Unverzüglich machen sie sich daran, die Unterwerfung der Bewohner vorzubereiten. Ihr Wille soll gebrochen, ihre politische Identität ausgelöscht werden – ob durch Einschüchterung oder rohe Gewalt, spielt letztlich keine Rolle. Obwohl militärisch deutlich unterlegen, leisten die Bewohner Widerstand, mal subtil, mal in öffentlichen Protesten. Sie nennen die Besatzer »ungerechte Angreifer«. Auf diesen Vorwurf antworten die Besatzer kühl: »Die Starken tun, was sie wollen, die Schwachen erleiden, was sie müssen!« Am Ende setzen sie ihre Herrschaft mit Gewalt durch.
Was sich vielleicht wie eine Beschreibung der russischen Krim-Invasion im März 2014, wie das Schreckensszenario eines chinesischen Überfalls auf Taiwan – oder eines US-amerikanischen Angriffs auf Grönland – liest, ist die stark verdichtete Zusammenfassung einer der berühmt-berüchtigtsten Episoden in der Geschichte der internationalen Beziehungen: der Melier-Dialog bei Thukydides (454–399 v. Chr.). Darin schildert der athenische Historiker die Eroberung der Südkykladen-Insel Melos durch Athen im Winter 416/415 v. Chr. Es handelt sich um einen der zentralen Wendepunkte des Peloponnesischen Krieges (431–404 v. Chr.) zwischen den beiden Großmächten des klassischen Griechenlands: der demokratisch verfassten Seemacht Athen und der aristokratischen Landmacht Sparta.
Kaum eine Szene fasst so prägnant zusammen, was als »realistischer Blick auf die internationalen Beziehungen«37 verstanden wird – und welchen Blick Realisten auf Gewalt, Macht und Recht haben. Friedrich Nietzsche nannte den Melier-Dialog das »furchtbare Gespräch«.38 Die Athener behaupten nicht nur ein Recht des Stärkeren: Sie halten es nicht einmal für nötig, ihren Herrschaftsanspruch hinter einer Fassade »schön klingender« Begründungen zu verstecken. Macht sticht Recht – und muss sich dafür nicht entschuldigen.
Entsprechend populär ist der Melier-Dialog in Zeiten einer wahrgenommenen »Weltunordnung«39 beziehungsweise einer »Weltordnung im Umbruch«40. Die Zeitschrift Politico nannte Thukydides »eine Art Halbgott für Theoretiker der internationalen Beziehungen und Militärhistoriker«.41 Der US-amerikanische Politikwissenschaftler Raphael S. Cohen charakterisierte Thukydides als »the intellectual godfather« des Realismus.42 Heute stelle sich, so Cohen, nur die Frage, ob Thukydides’ vermeintliche Einsicht, dass Staaten allein von Machtstreben geprägt seien, die Vergangenheit oder aber die Gegenwart treffender beschreibe. Um es hier bereits thesenhaft vorwegzunehmen: Tatsächlich ist keine der beiden Positionen überzeugend.
In den Leitmedien gehört der Melier-Dialog spätestens seit Russlands Vollinvasion in die Ukraine vom 24. Februar 2022 zu den wichtigsten historischen Referenztexten: So schrieb Ivan Krastev in der New York Times vom 27. Februar 2022, wir lebten heute in der Welt von Thukydides.43 Die FAZ sah in Thukydides’ Werk eine »Pflichtlektüre für Demokraten«, weil am Beispiel der athenischen Hybris die Gefahr einer entnormativierten Machtpolitik studiert werden könne.44 Kein staubiger Klassiker also, im Gegenteil: Thukydides wird zum Propheten eines unverrückbaren Rechts des Stärkeren stilisiert. Der Wiener Falter schreibt entsprechend: »Das Eigeninteresse gewinnt. Jetzt. Immer. Man frage einmal in der Ukraine nach.«45
Und damit Schluss?! Ist damit alles gesagt, was wir über die internationalen Beziehungen wissen müssen?
Wäre dem so, könnte dieser Text hier enden. Doch dafür gibt es keine Veranlassung. Im Laufe dieses Kapitels sollte klar werden, dass der Melier-Dialog häufig falsch oder zumindest sehr einseitig gelesen wird – und, dass der Blick vieler Realisten auf das Verhältnis von Macht, Recht(fertigung) und Gewalt empirisch betrachtet vor allem eines ist: unrealistisch.

					
					
						Gerechtfertigte Kriege: Die Geschichte des Krieges als Geschichte seiner Rechtfertigung und Kritik

					
					Die Behauptung der Athener, sie könnten ihre Gewalt mit einem »natürlichen Recht des Stärkeren« begründen, scheint auf den ersten Blick schlüssig – die Großmacht Athen war dem kleinen Melos militärisch haushoch überlegen. Allerdings widerspricht ihr eine grundlegende Beobachtung: Die Geschichte des Krieges ist zugleich eine Geschichte seiner Rechtfertigung und Kritik. Durch die Jahrhunderte hindurch ist die Anwendung von Gewalt durch Versuche ihrer Legitimierung begleitet worden.46

					Das gilt schon für die griechische Frühzeit (800–500 v. Chr.): Auf die weitverbreiteten privaten Raubkriege wurde mit öffentlichen Rache- und Rückforderungskriegen reagiert, die mit einem erlittenen Rechtsbruch begründet wurden.47 Diese grundlegende Logik des öffentlichen Streitens über legitime Kriegsgründe ist bis heute dieselbe geblieben. 

					Selbst in den emotional hochgradig polarisierten Debatten um den Krieg in der Ukraine oder den Gaza-Krieg nach dem 7. Oktober 2023 geht es immer um dieselbe Frage: Auf welches erlittene Unrecht wird reagiert, wenn Gewalt begründet wird – und welche Gewalt ist verhältnismäßig?

					Der Befund der Rechtfertigungsbedürftigkeit gilt für unterschiedliche Kriegstypen und Gewaltakteure – neben Staaten auch für Guerillabanden, Revolutionäre, Partisanen oder Terrormilizen. Politische Akteure sind also, mit dem Frankfurter Philosophen Rainer Forst gesprochen, »rechtfertigende Wesen«.48 Keine politische Gewaltanwendung ohne den Versuch ihrer Rechtfertigung.

					Das Kernargument dieses Buches ist es, dass die Rechtfertigungsbedürftigkeit von Gewalt zugleich eine gewaltlimitierende und damit friedensstiftende Funktion hat oder jedenfalls haben kann. Denn weil Gewalt begründet werden muss, nicht jeder Rechtfertigungsgrund aber von den angesprochenen Kommunikationsgemeinschaften – sei es das eigene Volk, sei es die Staatengemeinschaft – als legitim anerkannt wird, ergibt sich die Notwendigkeit für Staatsmänner und Staatsfrauen, sich in ihren Begründungen an geteilten Normen zu orientieren. Wer überzeugen will, muss angemessen kommunizieren.

					Als illegitim erachtete Gründe hingegen können negative Konsequenzen haben: vom Popularitäts- oder Vertrauensverlust über ökonomische Sanktionen bis hin zur Einmischung Dritter. Staatsführer überlegen es sich daher genau, ob und wie sie Gewalt begründen können. Zweifellos: Dabei geht es ihnen immer auch um Propaganda. Sie wollen für ihre angeblich gerechte Sache werben. Und doch: Der zwanglose Zwang, Gewalt begründen zu müssen, kann als eine – wenn auch prekäre – Form der Friedenssicherung verstanden werden. Kein Staatsführer kommt daran vorbei.

					Aber nicht nur die Entscheidung zum Krieg (»ius ad bellum«), auch die Art und Weise der Kriegsführung (»ius in bello«) und der Weg zum Frieden nach einem Krieg (»ius post bellum«) bedürfen der Orientierung an Normen. Bei Letzterem fällt schnell ins Auge, warum Waffen allein keinen Frieden schaffen. Der Krieg ist ebenso von politischen, rechtlichen und moralischen Beurteilungen geprägt wie der konkrete Friedensschluss.

					Das Argument der Gewaltlimitation durch Gewaltlegitimation mag Widerspruch provozieren. Im okzidentalen Denken erscheinen Gewalt und Sprache oft als Gegensatz:49 Gewalt sei »wortloses Handeln«, so Hannah Arendt.50 Der Mensch, so Arendt, existiere als politisches Wesen aber nur im »Miteinandersprechen«.51 Dem römischen Juristen Cicero (106–43 v. Chr.) zufolge schweigen in Kriegszeiten die Gesetze (»inter arma enim silent leges«). »Das Wort eines verantwortungsvollen Bürgers« hingegen könne »den Händen wütender Mitbürger die Waffe noch entwinden«.52 Von Cicero bis Arendt: Die Gewalt ist stumm und die Sprache Ausdruck der Vernunft.

					Historisch haltbar ist diese Gegenüberstellung allerdings nicht: Gerade im Krieg wird zwischen Konfliktparteien gesprochen.53 Die Verhandlungen in Münster und Osnabrück für den Westfälischen Frieden zwischen 1643 und 1648 etwa dauerten fünf Jahre an. Es ist also ein Irrglauben, dass es für diplomatische Verhandlungen einen Waffenstillstand bräuchte. Und es ist politisch unklug, das Reden über den Frieden populistischen Stimmungsmachern zu überlassen.

					Aber auch Cicero kannte durchaus eine Verbindung von Krieg und Sprache: Er prägte den Begriff vom »gerechten Krieg« (»bellum iustum«), um willkürliche Gewalt Roms gegenüber Verbündeten einzudämmen.54 Diese Lehre, die ihre Wurzeln bereits in der griechischen Antike hat, sollte zur einflussreichsten europäischen Tradition der Kriegsbeurteilung werden.55 Im Zentrum der Tradition des »gerechten Krieges« steht eine moralische Kriterienlehre zur Unterscheidung zwischen »gerechten« und »ungerechten« Kriegen, die sich über Jahrtausende hinweg entwickelt hat. Das zentrale Kriterium war dabei stets der »gerechte Grund« (»justa causa«), der für die Anwendung von Gewalt vorliegen müsse. Er war lange nirgends allgemeingültig niedergeschrieben oder näher definiert – sondern Gegenstand von Kontroversen in der politischen Praxis und Theorie.

					Das ist der Kern der Rechtfertigung von Gewalt: Indem sie begründet werden muss, macht sie sich zugleich angreifbar für Kritik und Delegitimierung. Gewalt, die spreche, so hat es der französische Philosoph Paul Ricœur scharfsinnig formuliert, begibt sich in die »Umlaufbahn der Vernunft« und versucht damit zugleich, »richtige Gewalt« (»potestas«) zu sein – im logischen Umkehrschluss also nicht-legitimierte als willkürliche Gewalt (»violentia«) zu negieren.56

					Für Friedensforschung und Pazifismus bleibt das Sprechen über legitime Gewalt aber ambivalent: Ihr Hauptaugenmerk liegt schließlich auf der Minderung und Überwindung kollektiver Gewalt.57 In diesem Sinne betonte auch Walter Benjamin in seiner Kritik der Gewalt (1920/21), dass die Frage, ob Gewalt »als Mittel zu gerechten Zwecken sittlich sei«, stets offenbleiben müsse.58 Das Ziel allein rechtfertigt niemals die Mittel – eine Debatte, die heute im Kontext des Gaza-Krieges kontrovers geführt wird. Der kritischen Friedensforschung zufolge lässt sich Gewalt nicht nach einem starren Kriterienkatalog bewerten. Sie bleibt immer problematisch.59

					Das sind triftige Einwände. Gleichwohl lässt sich die Legitimationsbedürftigkeit von Krieg positiver interpretieren. Denn jede Rechtfertigung im Konkreten setzt die Kritik der Gewalt im Allgemeinen voraus. Wäre Gewalt nicht problematisch, bräuchte sie keine Begründung. Krieg muss also nur deswegen erklärt werden, weil er nicht als Normal- oder »Naturzustand« (»status naturalis«) internationaler Politik gilt, wie viele Realisten in der Tradition von Thomas Hobbes (1588–1679) behaupten.

					Im Gegenteil: Krieg ist eine rechtfertigungsbedürftige Ausnahme vom angestrebten Normalzustand: dem Frieden. Wenn die Athener im Melier-Dialog auf das »natürliche Recht des Stärkeren« verweisen, unterstellen sie, dass eine Begründung entbehrlich sei. Wie die folgenden Kapitel zeigen werden, ist diese Behauptung unhaltbar.

				
					
					
						Zwischen Macht und Normativität: Warum rechtfertigen Staaten Krieg?

					
					Das Ausgangsargument des vorliegenden Buches ist es also, dass politische Akteure ihre Gewalt rechtfertigen, um im Einklang mit zuvor verinnerlichten Vorstellungen von »angemessenem Verhalten« zu handeln. Die Antwort auf die Frage, warum Staaten ihre Gewalt begründen, lautet daher: weil sie sich nicht nur an ihren machtpolitischen Interessen, sondern auch an internationalen Normen orientieren müssen.

					Viele Realisten widersprechen an diesem Punkt. Sie messen internationalen Normen bei Entscheidungen über Gewalt kaum Bedeutung zu. Für sie sind internationale Beziehungen von Anarchie geprägt – kein überstaatliches Gewaltmonopol, sondern ständiges Streben nach Macht und Sicherheit. Wilhelm Grewe etwa bezeichnete den liberalen Rechtspazifismus in Kants Tradition als einen »Irrglaube[n] realitätsblinder, idealistischer Friedensfreunde«.60 Krieg wird demnach geführt, wenn er dem Souverän politisch klug erscheint. Der Selbsterhalt des Staates reicht nach Meinung der Realisten als Rechtfertigung völlig aus.

					Trotzdem leugnen auch sie – anders als es der Melier-Dialog bei Thukydides nahelegt – nicht, dass Staaten ihre Gewalt stets begründet haben. Aber dies geschieht laut Realisten aus machtpolitischen Erwägungen, nicht aufgrund geteilter Normen: Der Begründer des modernen Realismus, der deutsch-US-amerikanische Jurist Hans J. Morgenthau (1904–1980), argumentierte, es sei ein charakteristisches Merkmal aller Politik, dass ihre Erscheinungsform nicht mit ihrem Wesen übereinstimme. In der Regel werde nicht auf Macht, sondern auf Recht und Ethik verwiesen – um den Machtkampf »psychologisch und moralisch akzeptabel« zu machen.61

					Kriegsrechtfertigungen sind für Realisten also nichts anderes als Propaganda.62 Ob ein Staat dabei selbst von seinem »gerechten Grund« überzeugt ist, spielt keine Rolle – entscheidend ist die beim Adressaten erzeugte Wirkung. Eine aufrichtig moralische Außenpolitik wird von Realisten als unrealistisch zurückgewiesen.

					Nun sollen hier nicht alle Realisten über einen Kamm geschoren werden. Der Realismus ist eine Theoriefamilie. Der klassische Realismus à la Morgenthau63 sowie seine heutige Ausprägung im neoklassischen Realismus erkennen Recht und Moral zumindest eine schwache Geltung zu. Morgenthau schaltete sich etwa als Kritiker in die Debatten um den Vietnamkrieg ein, Carlo Masala kritisiert die unilateralen Kriege demokratischer Staaten nach 1990. In diesen Formen des Realismus haben wir es also mit einer Dialektik von Moralität und Amoralität zu tun, weil sich die Moralität des Realismus gerade aus der Annahme internationaler Amoralität ergibt. Ausgehend von einem negativen Bild des Menschen bedarf es Realisten zufolge einer Hobbes’schen Monopolisierung der Gewalt im Staat. Weil nach Ansicht von Realisten im internationalen System aber nun einmal Anarchie herrscht, gilt es, sich zu rüsten und glaubhaft Abschreckung zu betreiben, um die eigenen Bürger zu schützen – ganz im Sinne des vom römischen Kriegstheoretiker Vegetius geprägten Sprichworts: »Wenn du Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor!« (»si vis pacem, para bellum«).

					Vor allem sind es allerdings Neo-Realisten wie der US-amerikanische Politikwissenschaftler John Mearsheimer, die das Völkerrecht als liberalen Traum diskreditieren und Machtexpansion als logisches Mittel internationaler Anarchie ansehen. Die wohl radikalste Zurückweisung von normativen Argumenten findet sich beim nationalsozialistischen Staatsrechtler Carl Schmitt: »Wer Menschheit sagt, will betrügen.«64

					Hier erscheint die Rechtfertigung von Krieg als »billiges Geschwätz«.65 Davor wurde seit Jahrhunderten gewarnt, etwa von Lew Nikolajewitsch Tolstoi, der in seinen Memoiren 1908 schrieb, die Gründe, die zur Rechtfertigung von Kriegen vorgebracht würden, seien größtenteils so nichtig, dass sie nicht einmal die Erwägung lohnten.66 Eine ähnliche Kritik formulierte der württembergische Staatsrechtslehrer Johann Jacob Moser (1701–1785): Öffentlich abgegebene Kriegsbegründungen seien entweder gar nicht oder doch nicht allein die wahren Beweggründe für eine Kriegsentscheidung.67 Die Anwendung von Gewalt ist demnach »allerorten die Quelle für Lüge und Heuchelei«68.

					Der realistische Blick auf Kriegsbegründungen hat, wie bereits angedeutet, einen wahren Kern: Rechtfertigungspraktiken dienen immer auch politischen Interessen.69 Mit einer erfolgreichen Legitimation lassen sich unilaterale politische Interessen durchsetzen – selbst wenn diese Gründe frei erfunden sind. Richtig ist ebenso, dass es wissenschaftlich schwer zu messen ist, wann der Rechtfertigungsdruck unmittelbar zur Rechtsbefolgung, also »compliance« etwa mit dem völkerrechtlichen Gewaltverbot der UN-Charta, führt. Dafür müssten wir in die Köpfe von Staatsführern schauen können. Aber auch hier kann die historische Analyse helfen und Motive für oder wider Kriege ergründen.

					Zugleich ist die einfache Kausalität des Realismus logisch inkonsistent. Wären Kriegsrechtfertigungen nicht mehr als manipulative Propaganda70 und würden sie entsprechend als unglaubwürdig angesehen, wäre es sinnlos, sie überhaupt auszusprechen. Den Athenern im Melier-Dialog bei Thukydides ist das bewusst – sie wollen sich die »schön klingenden«, aber »unglaubwürdigen« Worte lieber sparen.

					Der Frankfurter Politikwissenschaftler Lothar Brock hat demgegenüber sehr überzeugend argumentiert, dass politische Akteure, die auf das Recht verweisen, versucht sind, sich »etwas verfügbar zu machen, dessen Wert für sie in seiner Unverfügbarkeit besteht«.71 Selbst wenn in einer Kriegsrechtfertigung eine völkerrechtliche oder moralische Norm aus machtpolitischen Beweggründen angeführt wird, muss diese Norm nicht zwingend befürwortet, wohl aber grundsätzlich als Norm akzeptiert werden. Andernfalls ließe sich mit ihr keine diskursive Wirkung entfalten. Ein kommunikativer Rückgriff auf eine Norm bestätigt also ihre Autorität – selbst wenn dieser Rückgriff instrumentell oder sogar ablehnend erfolgt.

					Ein Beispiel zur Illustration: Ein Staat beruft sich auf das Recht auf Selbstverteidigung nach Artikel 51 der UN-Charta – wohl wissend, dass er faktisch einen Angriffskrieg unternimmt. Dieses Vorgehen ist zweifach verwerflich: Der Staat handelt klar völkerrechtswidrig und will zugleich mit einer erfundenen Rechtfertigung darüber hinwegtäuschen. Realisten würden den Fall als weiteres Beispiel für die Ineffizienz des Völkerrechts verbuchen: Das Völkerrecht – billiges Geschwätz in der staatlichen Propaganda.

					Dieser Schluss ist aber voreilig, denn er übersieht, was das Szenario analytisch erst wirklich brisant macht: Der Aggressor verstößt zwar wissentlich gegen das Gewaltverbot und versucht das zu verschleiern. Er bestätigt in seiner Rechtfertigung aber dennoch die Autorität dieser Norm, weil er eine legitime Ausnahme von ihr anzuführen versucht und damit die Geltung des Gewaltverbots anerkennt. Andernfalls bräuchte er seine Gewalt nicht zu begründen. Rechtfertigen politische Akteure aber eine Ausnahme vom Gewaltverbot, betreten sie, mit Erving Goffman gesprochen, die »Vorderbühne« der Diplomatie: Goffman zufolge geht es dabei »darum, den Eindruck aufrechtzuerhalten, dass sie sich an viele Regeln halten, die angewendet werden können, um sie zu beurteilen«.72 Sicherlich kommt es dabei zu Heuchelei. Aber, so hat es der französische Moralist François de La Rochefoucauld formuliert, »Heuchelei ist die Huldigung, die das Laster der Tugend erweist«.73 Kurzum: Der Rechtsbezug des Rechtsbrechers bestätigt das Recht.

					Zweifellos hat das seine Grenzen: Normen, die häufig verletzt werden, verlieren an Autorität. Gleichwohl ist auf den kontrafaktischen Charakter des Völkerrechts zu verweisen: Seine Autorität und Geltung hängen nicht davon ab, dass es stets eingehalten oder durchgesetzt wird. Entscheidend ist vielmehr die Geltung des Völkerrechts im Diskurs.

					Für die wissenschaftliche Analyse von Kriegsbegründungen ist es daher weitestgehend unerheblich, ob die vorgebrachten Begründungen gelogen sind oder nicht.74

					Denn die Lügen, die die Akteure auf den Vorderbühnen äußern, geben Aufschluss darüber, welche Normen und Rituale sie als angemessenes Verhalten betrachten. In den Worten des Wiener Rechtshistorikers Miloš Vec: »Es sagt viel über Gesellschaften aus, welche Haltung zu Gewalt von ihnen praktiziert und akzeptiert wird. Das gilt auch für die zwischenstaatlichen Beziehungen.«75

					Klar wird hier auch: Der Realismus ist in seiner Kritik der Gewaltlegitimation als machtpolitischem Instrument zu einseitig. Er erklärt nicht überzeugend, warum Staaten sich in Gewaltbegründungen an internationalen Normen orientieren sollten. Mein hier zu entfaltendes Argument lautet: In der Rechtfertigung von Gewalt manifestiert sich die normative Ordnung der internationalen Beziehungen.
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